
Fontainengraben 200, 53123 Bonn
Postfach 29 63, 53019 Bonn
Telefon: +49 (0)228 5504-  
Telefax: +49 (0)228 5504 - 5763
BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 
Belange der Bundeswehr

Stadt Kleve

Landwehr 4 - 6

47533 Kleve

ines.lehbrink@kleve.de

Nogueira Duarte Mack 4. Januar 2019K-III-28-19

hier: Bebauungsplanentwurf Nr. 1-333-0 für den Bereich Kermisdahlstr.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß BauGB

03.01.2019 IL

berührt, jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich der Luftverteidigungsradaranlage 
Marienbaum.

Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter 
Gebäudeteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten.

Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten.

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr ▪ Postfach 29 63 ▪ 53019 

Nur per E-Mail

Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn,

45-60-00 /

BETREFF Anforderung einer Stellungnahme;

BEZUG

ANLAGE - / -

Ihr Schreiben vom - Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände.

Herr

4597

Nogueira Duarte Mack

Mit freundlichen Grüßen   

Im Auftrag

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 

Dienstleistungen der Bundeswehr
 

Infra I 3

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



   
 

       
   

 
 

  
  

          
           

     

    

          
  

          
     

          
        

           
         

    

  
 

 

 

 
 

 

      
 

 

     

     

 

 



    

 
    

         

 
   

 

 

         
         

    

    

           

         
        

           
  

           
           

         
         

  
 

 

 

         

   

   
   

             
           

          

           



Stellungnahme(n) (Stand: 23.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Bezirksregierung Düsseldorf - Dez. 53

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Kyra Weyres, am: 23.01.2019 , Aktenzeichen: 53.01.04.04-6/2019-Z

Bebauungsplan Nr. 1-333-0 - Kermisdahlstraße -

Beteiligung als TöB gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 

Ihre E-Mail/Schreiben vom 03.01.2019, Az: IL

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebeten.

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende
Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stellungnahme:
Im Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal KLE 245. Gegen die Planung bestehen keine
Bedenken, sofern die in der Begründung dargelegten Schritte im Umgang mit dem Denkmal
eingehalten werden.
Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den
LVR -Amt für Denkmalpflege im Rheinland-, Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmalpflege im
Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellungnahme:
Die Belange des Dezernates sind nicht berührt.

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellungnahme:

ÜSG/HWRM:
Das Plangebiet befindet sich in den Risikogebieten des Rheins, die bei einem Versagen oder
Überströmen von Hochwasserschutzeinrichtungen ab einem häufigen Hochwasser (HQ10)
überschwemmt werden können. Zum 05.01.2018 sind geänderte Anforderungen für Risikogebiete im
WHG und BauGB in Kraft getreten. 
Risikogebiete im Sinne des § 78b Abs. 1 WHG, d. h. überschwemmte Gebiete bei einem seltenen bzw.
extremen Hochwasserereignis (HQextrem), sind gemäß § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan
nachrichtlich zu übernehmen. 
Eine Berücksichtigung der Belange Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge ist in Bauleitplänen
gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 12 BauGB vorzunehmen. Gemäß § 78b WHG sind die Belange
Hochwasserschutz und Hochwasservorsorge, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit
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sowie die Vermeidung erheblicher Sachschäden, in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigen. 

WRRL
Im Umsetzungsfahrplan für die Gewässer im Verbandsgebiet des Deichverbandes Xanten-Kleve sind im
Bereich Festplatz, Opschlag und Bleichen/Stadthalle (Spoykanal/Wetering); sind leitbildkonforme
Ersatzstrukturen im urbanen Bereich vorgesehen.
Gemäß § 31 Gewässerrandstreifen LWG (zu § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes), Pkt. 4:
Der Gewässerrandstreifen ist im Innenbereich nach §§ 30, 34 des Baugesetzbuchs 5 Meter breit.
Verboten ist die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, soweit sie nicht standortgebunden
oder wasserwirtschaftlich erforderlich sind. Satz 2 gilt nicht, wenn das Grundstück im Bereich des
Gewässerrandstreifens bereits bebaut ist oder dort am 16. Juli 2016 Baurecht bestand.

Ansprechpartner:
• Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4)
Herr Hecker, Tel. 0211/475-3599, E-Mail: tobias.hecker@brd.nrw.de
• Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54)
Frau Kirbach, Tel.: 0211/475-2897, E-Mail: heidi.kirbach@brd.nrw.de 

Hinweis: 
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf als Träger
öffentlicher Belange.
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im vorliegenden
Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher
nicht geprüft.
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsverfahren auch
(Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden.

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung:

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html

und

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zustaendigkeiten.html

Im Auftrag
gez.
Kirsten Zimmerhofer

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 24.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Landschaftsverband Rheinland, Amt für Liegenschaften

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Torsten Ludes, am: 24.01.2019 , Aktenzeichen: 32.12

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass keine Betroffenheit
bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine Bedenken gegen die o. g. Maßnahme
bestehen. 

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in Pulheim und für das
Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebeten, deren Stellungnahmen
gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

Ludes

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 29.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Christian Dieck, am: 25.01.2019 , Aktenzeichen: 31.130/31/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem Schreiben vom 03.01.2019 bitten Sie zu dem im Betreff genannten Verfahren um
Stellungnahme. 

Aus ingenieurgeologischer Sicht empfehle ich, die Baugrundeigenschaften objektbezogen zu
untersuchen und zu bewerten.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag

Christian Dieck
Fachbereich 31 – Geologie, Rohstoffe, Untergrundnutzung

Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb –
De-Greiff-Str. 195 – 47803 Krefeld
Tel. +49 2151 897 499
christian.dieck@gd.nrw.de
https://www.gd.nrw.de

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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 LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland   
   
   

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 

Endenicher Straße 133 ∙ 53115 Bonn   Datum und Ze chen bitte stets angeben 
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Wir freuen uns über Ihre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit  Sie erreichen uns unter der 

 Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an Anregungen@lvr de 

 

Besucheranschrift: 53115 Bonn, Endenicher Straße 129, 129a und 133 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 

DB-Hauptbahnhof Bonn, Straßenbahnhaltestelle Bonn-Hauptbahnhof 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 

Bushaltestelle Karlstraße, Linien 608, 609, 610, 611, 800, 843, 845 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 

 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

 Postbank 

 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadt Kleve 

Die Bürgermeisterin 

Postfach 1955 

47517 Kleve 

  01.03.2019 

333.45-70.1/19-001 

 

Frau Semrau 

Tel    0228 9834137 

Fax   022182842253 

sandra.semrau@lvr.de 

Bebauungsplan Nr. 1-333-0 für den Bereich Kermisdahlstraße im Ortsteil 

Kleve 

Aufstellung des Bebauungsplans nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer 

Umweltprüfung 

Frühzeitige Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Hier: Belange der Bodendenkmalpflege 

Ihr Schreiben vom03.01.2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 

Baugesetzbuch (BauGB) danke ich Ihnen. Die verspätete Stellungnahme bitte ich Sie 

zu entschuldigen. 

 

Der Untersuchungsraum liegt teilweise im Bereich des Bodendenkmals KLE 245 – 

mittelalterliche und neuzeitliche Stadt Kleve. Er grenzt an das Brücktor an, Teil der 

mittelalterlichen Stadtbefestigung mit Zugang in die Stadt durch das Brücktor. Das 

Gelände weist somit eine hochrangige Bedeutung aus, da Grundstücke nahe der mit-

telalterlichen Befestigung und Ausfallstraße eine hohe wirtschaftliche Bedeutung hat-

ten. Mit der Ansiedlung von Händlern ist zu rechnen. 

 

Bereits auf der Karte von 1696 ist hier in Teilbereichen eine Bebauung verzeichnet, 

die sicherlich auf hochmittelalterliche Bebauung zurückgeht. 

 

Es ist davon auszugehen, dass sich im Untersuchungsraum umfangreiche Reste der 

mittelalterlichen und neuzeitlichen Besiedlung erhalten haben (auch außerhalb des 

Schutzbereiches des Bodendenkmals). Dazu gehören Gebäudefundamente, Keller, 

mailto:Anregungen@lvr.de
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Brunnen, Gruben aller Art und Funktion, Wege-und Platzpflasterungen, Leitungen, 

Gräben, Siedlungsschichten usw. sowie die darin enthaltenen Funde.  

 

Wegen der unmittelbaren Nähe zum Kermisdahl ist vor allem bei Funden in größerer 

Tiefe von guten Erhaltung auch organischer Materialien auszugehen, die sich im dau-

erfeuchten Boden in der Regel hervorragend erhalten haben. 

 

Damit ist davon auszugehen, dass sich im Plangebiet bedeutende Bodendenkmalsub-

stanz erhalten hat, die bei Realisierung der Planung zwangsläufig beeinträchtigt bzw. 

zerstört würde. Gegen die Planung bestehen aus bodendenkmalpflegerischer Sicht 

deshalb zunächst Bedenken.  

 

Die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung (§ 

1 Abs. 6 Nr. 3 und 5 BauGB) sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berück-

sichtigen. Darüber hinaus haben die Gemeinden nach dem Planungsleitsatz des § 11 

DSchG NW die Sicherung der Bodendenkmäler bei der Bauleitplanung zu gewährleis-

ten. Dies gilt gerade für in die Denkmalliste der Kommunen eingetragene Bodendenk-

mäler.  

 

Unter Punkt 9 der Begründung wird auf das Vorhandensein des Bodendenkmals be-

reits hingewiesen. Auch wird grundsätzlich ein angemessener Umgang mit dem bo-

dendenkmalpflegerischen Belang sichergestellt. Abbruchanzeigen und Bauanträge 

bitte ich Sie daher, dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege über die Untere Denkmal-

behörde zur Stellungnahme zukommen zu lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Semrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stellungnahme(n) (Stand: 04.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Deichschau Rindern

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Jochem Vervoorst, am: 04.01.2019 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planbereich liegt nicht im Gebiet der Deichschau Rindern.

Freundliche Grüße

J. Vervoorst
Rechner / Deichschau Rindern

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 07.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Bischöfliches Generalvikariat Münster

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Nordendorf, am: 07.01.2019 , Aktenzeichen: -

Im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen.
Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen eingeleitet oder
beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Franz Nordendorf

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 08.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Erzbischöflicher Schulfonds

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Franz Georg Müller, am: 08.01.2019 , Aktenzeichen: Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Sehr geehrte Damen und Herren!
In dem vorgenannten Verfahren sind Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln nicht betroffen!
Mit freundlichen Grüßen
Müller
Geschäftsführer

Tel: 0221/ 1642-2277

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Stellungnahme(n) (Stand: 14.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Stadt Goch: Abteilung Stadtplanung und Bauordnung

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Stadtplanungsamt, am: 14.01.2019 , Aktenzeichen: 61 14 04_1-333-0_04.01.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

da wir die Belange der Stadt Goch durch die vorliegende Planung nicht betroffen sehen, 
bestehen seitens der Stadt Goch keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Kauling

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Von: Burbach, Michael
An: RZ NDRH Liegenschaften
Thema: Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung Bebauungsplan Kermisdahlstraße
Datum: Mittwoch, 16. Januar 2019 14:34:00

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir arbeiten als Netzbetreiber im Bereich  > 10 kV bis <= 110 kV und Nachrichtentechnik im
Namen und für Rechnung der innogy Netze Deutschland GmbH als Eigentümerin der Anlagen.
 
Diese Stellungnahme ergeht gleichzeitig im Auftrag für die innogy Netze Deutschland GmbH als
Eigentümerin der Anlagen.
 
Bezug nehmend auf das obige Verfahren, teilen wir Ihnen mit, dass keine Anlagen der innogy
Netze Deutschland GmbH betroffen sind.
 
Gegen das o. g. Verfahren bestehen seitens der innogy Netze Deutschland GmbH keine
Bedenken.
 
Für die weitere Beteiligung am Verfahren steht Ihnen das Team Liegenschaften aus dem
Adressblock zur Verfügung.
 
 
Freundliche Grüße
 
i. A. Michael Burbach
 
Westnetz GmbH
Regionales Produktmanagement & Netztechnik Mitte
Regionalzentrum Niederrhein
Netzplanung (R-DRW-D-DP-A)
Liegenschaften / Recht
Reeser Landstraße 41, 46483 Wesel
T intern 786-2672
T extern +49 281 201-2672
F +49 281 201 2919
mailto: RZ_NDRH_LIEGENSCHAFTEN@westnetz.de
 
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Joachim Schneider
Geschäftsführung: Dr. Jürgen Grönner, Dr. Stefan Küppers, Dr. Achim Schröder, Jürgen Wefers
Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr. HR B 25719
USt.-IdNr. DE 8137 98 535
*

 Bitte prüfen Sie vor dem Ausdrucken dieser E-Mail, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz
geht uns alle an.

 Save Paper - Think before you print!

mailto:rz_ndrh_liegenschaften@westnetz.de
mailto:LIEGENSCHAFTEN@westnetz.de


Stellungnahme(n) (Stand: 21.01.2019)

Sie betrachten: Kermisdahlstraße

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §3 (1) und §4 (1) BauGB

Zeitraum: 08.01.2019 - 25.01.2019

Behörde: Landesbetrieb Wald und Holz NRW - Regionalforstamt Niederrhein

Frist: 25.01.2019 

Stellungnahme: Erstellt von: Falk Stefan, am: 21.01.2019 , Aktenzeichen: 310-11-10.21-333-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den o.g. Vorgang bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gez. Stefan 

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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Sehr geehrter Herr Rauer,

 

 mit 

Schrecken habe ich von dem geplanten Bauvorhaben gelesen .



Ich bitte Sie um kurzfristige Zusendung der Pläne .

Außerdem möchte ich Ihnen hiermit schon unsere Einspruch zu der  

Bebauungsplanänderung mitteilen. An wen muss ich mich diesbezüglich wenden?

Wer hat um die Bebauungsplanänderung gebeten ?

Ich bitte um kurzfristige Mitteilung der Informationen , außerdem um Bestätigung 

des Erhalts meines Widerspruchs.

 

 

Mit freundlichen Grüßen
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